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Betr.: Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Änderung des 
 Landeskrankenhausgesetzes, Drucksache 20/1764 

Sehr geehrter Herr Claussen, 

für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Änderung 
des Landeskrankenhausgesetzes möchte ich mich im Namen des Deutschen 
Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) herzlich be-
danken. Das DFKI ist das größte Forschungsinstitut im Bereich der Künst-
lichen Intelligenz in Deutschland. Seit der Gründung im Jahre 1988 verfolgt 
das DFKI die Erforschung und Entwicklung von Künstlicher Intelligenz in 
einem breiten Spektrum verschiedener Anwendungsbereiche. Das DFKI zu 
Lübeck vertritt seit 2021 innerhalb des DFKI den Themenschwerpunkt „KI 
in der Medizin und Medizintechnik“. In diesem Anwendungsfokus hat die 
Novellierung des Landeskrankenhausgesetzes wesentlichen Einfluss auf die 
praxisorientierte Forschung des DFKI zu Lübeck in Schleswig-Holstein.  

Die geplante Änderung des Landeskrankenhausgesetzes ist aus Sicht des 
DFKI sehr zu begrüßen und ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. 
Hierbei ist für die KI-Forschung in der Medizin entscheidend, dass die Ge-
setzesänderung unter Beachtung ethischer und datenschutzrechtlicher Vor-
gaben ermöglicht, große Datenmengen aus der klinischen Versorgung mit 
KI-Methoden auswerten zu können, um die Diagnostik und Therapie von 
Krankheiten zu verbessern.  
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Durch das bestehende Landeskrankenhausgesetz wurden die Forschungs-
möglichkeiten in der Medizin auch im Vergleich zu anderen Bundesländern 
eingeschränkt, wodurch sich Standortnachteile in Schleswig-Holstein für 
die medizinisch-orientierte KI-Forschung ergaben. Auch die Einführung ei-
nes Broad Consents in Krankenhäusern, bei dem der Patient explizit der 
Forschung mit seinen Daten und Biomaterialien aus der Routineversorgung 
zustimmt, hat nur zu sehr beschränkten Anzahlen von verfügbaren Krank-
hausdaten geführt, die häufig nur kompliziert zugreifbar sind, wodurch die 
Verfügbarkeit von Krankenhausdaten für Forschungsfragen in der Praxis in 
Schleswig-Holstein stark eingeschränkt wurde. 
 
Mit der vorgeschlagenen Änderung des Landeskrankenhausgesetzes können 
nun große Datenmengen aus der Routineversorgung in den Krankenhäusern 
mit KI-Modellen ausgewertet und zur Verbesserung der Diagnostik und 
Therapie von Krankheiten genutzt werden. Es werden neue Möglichkeiten 
für die medizinische Forschung in Schleswig-Holstein eröffnet, da bislang 
medizinische Fortschritte fast ausschließlich durch Studien erzielt wurden, 
in denen Medikamente und Behandlungen an ausgewählten Patient*innen 
erprobt wurden.  
 
Die Neufassung des §38 LKHG wird die KI-Forschung mit Versorgungsda-
ten in Schleswig-Holstein wesentlich erleichtern und die Menge der für die 
Forschung verfügbaren medizinischen Daten deutlich erhöhen, was für die 
Entwicklung leistungsfähiger KI-Lösungen unter Verwendung der erfolg-
reichen Deep Learning-Methoden von entscheidender Bedeutung ist. Mit 
den vorgeschlagenen Änderungen des Landeskrankenhausgesetzes werden 
die Potenziale der KI in der Medizin in Schleswig-Holstein zukünftig ver-
bessert ausgeschöpft werden können.  Dies ist ein wesentlicher Schritt hin 
zu konkurrenzfähigen Rahmenbedingungen für die praxisorientierte KI-
Forschung in der Medizin und der Versorgungsforschung in Schleswig-Hol-
stein.  
  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Prof. Dr. Heinz Handels 
DFKI-Forschungsbereichsleiter im DFKI-Labor Lübeck 




